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 Veröffentlicht am 29.11.1994

Index

L37153 Anliegerbeitrag Aufschließungsbeitrag Interessentenbeitrag

Niederösterreich

L81703 Baulärm Umgebungslärm Niederösterreich

L82000 Bauordnung

L82003 Bauordnung Niederösterreich

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §8;

BauO NÖ 1976 §62 Abs2;

BauRallg;

Rechtssatz

Besteht iSd § 62 Abs 2 NÖ BauO 1976 die Möglichkeit, daß durch ein Bauvorhaben Belästigungen des Nachbarn

eintreten, die das örtlich zumutbare Maß übersteigen, dann kommt dem betro=enen Eigentümer dieses Grundstückes

Parteistellung zu und er kann die Erteilung entsprechender Auflagen fordern.
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